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Die Wirkungen des Bauhandwerkerschutzgesetzes.
Von Kurt Konscholky und Dr. Jasef Loewe.

N ach langjährigen Erörterungen wird binnen Kurzem dasneue Gesetz zum Schutze der Bauforderungen in Kraft
treten. Es soll dem sogenannten Bauschwindel zu Leibe gehen.
Um sich von diesem ein Bild zu machen, muß man die Vor
aussetzungen des Bauens in unserer Zeit kennen, erst dann
wird man ermessen können, ob das neue Gesetz das Ziel zu
erreichen imstande sein wird, das ihm gesetzt ist.

Um Häuser zu bauen sind 1. Grund und Boden, 2. Bau
materiaJien, 3. Arbeit notwendig. Diese drei Voraussetzungen
hat das Bauen zu feder Zeit und an jedem Ort. In unserer
Zeit muß aber berücksichtigt werden, daß sich die drei Gfltnd
faktoren des Häuserbaus in verschiedenen Händen befinden:
Der Boden gehört den Grundeigentümern, die Baumaterialien
sind in den Händen der sogenannten Lieferanten, die Arbeit
wird von den Bauhandwerkern geJeistet. Die Zusammenfassung
der verschiedenen sachHchen faktoren und Menschengruppen
in der modernen Geld- und Kreditwirtschaft ist nur durch Ver
wendung von Geld- und Kreditmitteln möglich; ferner aber ist
zu berücksichtigen, daß in der Häuserherstellung genau so wie
in allen andern Geschäftszweigen die Produktion nicht für
einen genau bestimmten Konsumentenkreis, sondern für den
Markt CI folgt. In jeder Stadt erfolgt jährlich Zuzug von
Menschen, aber, wer im einzelnen kommt, welche Ansprüche
jeder für sein Wohnungsbedürfnis hat, ob er viel oder wenIg
fiir \\'ohnung ausgeben kann oder muß, alles dies weiß man
nicht. Aber jeder Einziehende will eine für ihn geeignete
Wohnung vorfinden. Es muß also auf Vorrat gebaut werden.
Da kann man sich leicht über Umfang und Art des Bedarfes
täuschen, und so kommt in das Bauen eine spekulative Ten
denz. Das Risiko dieser Spekulation nimmt zum Teil der so
genannte Bodenspekulant auf sich. Er kauft das Ackerland
bereits zu einer Zeit in der an dessen Bebauung noch nicht zu
denken ist, läßt es oft ohne jegliche Beihilfe "baureif" wer
den und parzelliert es dann. Es ist ganz seJbstverständlich,
daß allein schon durch seine spekulative Tätigkeit die Bebau.
ungsmöglichkeit befördert wird, denn wenn das Land bis zur
Baureife in den Händen des Bauern bliebe, so würde dieser,
der den landwirtschaftlichen Ertrag seines ganzen Gutes all
jährlich belieht, den Besitz viel hartnäckiger festhalten und, wie
die Erfahrung a1lenthalben lehrt, darauf dringen, das ganze,
ungeteilte Besitztum zu einem möglichst hohen Preise abge
nommen zu erhalten, während der Terrainspekulant, der nur
noch eInzelne Parzellen hat, für den der landwirtschaftliche
Ertrag gar keine, der ZinsverJust aber eine große Rolle spielt,
auf möglichst schnellen Verkauf bedacht sein muß. Die idealste
Lösung des Häuserbaus wäre nun, daß der Parzellen besitzer
selbst das Haus vollständig fertig herstellen ließe und so dann
vermietete. Er muß dann selbst das größte Interesse haben,
nur gutes Material zu verwenden, nur tüchtige Handwerker mit
der Herstellung zu betrauen und wird durch Barzahlung zu
gleich mögJichst niedrige Herstellungskosten erzielen können.
Ein wohlfeiles Haus, daß zugleich wegen seiner guten Her
ste]Jung die denkbar geringsten Unterhaltungskosten verursacht,
bewirkt die günstigste Verwertung des aufgewendeten Kapitals
Dies gilt bei der Hausproduktion ähnlich so wie bei jeder
andern Produktion, mag es sich um Herstellung von Hüten
oder Stiefeln, von Wäsche oder Automobilen handeln. Tat
siichlich geschieht aber der Hausbau nur in vereinzelten Fällen

in der vorgeschilderten Art. Denn ein derartiges Verfahren
erfordert die festlegung bedeutender Kapitalien auf lange Zeit
und verlängert nicht nur sondern vergrößert auch das speku
lative Risiko des Terrainbesitzers. Aus diesem Grunde be
schränkt sich der letztere auch darauf, das GrundstÜck an
jemanden zu verkaufen, der den Hausbau vornehmen und das
fertige Haus nachher venverten wiIJ, um vom Kaufgelde wieder
neue Grundstücke zu kaufen und so seinen Umsatz an Grund
stficken zu vermehren. Je größer dieser Umsatz ist, d. h. je
häufiger er Grundstücke kaufen und verkaufen kann, desto
geringer ist der Profit, mit dem er sich beim einzelnen Grund
stücke wird begnügen können. Der Käufer ist meist der so
genannte Bauunternehmer. Zwischen ihm und dem Terrainbe
sitzer wird also die Zeit der K.apitalfestlegung geteilt. Ist er
ein ausreichend vermögender Mann. so 'vird er bei Gewandt
heit im Baustellenkauf den Baup!atz preiswert erwerben und
so dann den Bau ebenfalls gut nnd billig herstellen können,
wie im oben geschilderten Idealfalle, da sein Baugewinn den
Platzgewinn des Terrainhänd!ers übersteigen dürfte. Der Er
folg wird ihm dadurch erleichtert, dal
 er sich einen Teil der
Kosten des Bauplatzes und der Herstellungskosten gegen Zins
leihen kann. Auf diese Weise entstehen die sogenante Bau
stellen hypothek (Kaufgclderhypothek, ge\,vöhnlich Imrzweg "Vor
belastung" genannt) und die sogenannte BaugeJdhypothek, da die
Kreditbeschaffung durch Verhaftung des Grundstücks erleichtert
wird. Da jede Verhypothesierung eine Belastung des Eigen.
tums und eine Be
chränkung der in ihm liegenden Befugnisse
enthält, da ferner nach der Rechtslogik niemand mehr Rechte
auf einen andern übertragen kann, als er selber hat, so
rangieren die zu I\reditzwecken aufgenommenen Hypolheken
nach der ZeitfoJge der Belastungsvornahme, denn jede neue
Belastung kann der Eigentümer immer nur vornehmen mit
Rücksicht auf das, worüber er noch Z1I verfügen imstande ist,
d. h. unbeschadet der das Eigentum bereits belastenden Rechte.
für unser Grundbuchrecht hat dies in der Abstellung der
Rangordnung auf das Datum der Eintragung seinen konkreten
Ausdruck gefunden. Gerade das Rangverhä!tnis der Hypo
theken spielt aber im Baugeschäft eine bedeutende Rolle. fer
ner ist zu beachten, daß die oben genannten Hypotheken vor
Beginn des Baus bestellt zu \verden pflegen, obwohl während
des Baus und bis zur Beziehbarkeit und Vermietung auf ein
künfte nicht zu rechnen ist; außerdem entstehen bei der Gc!d
beschaffung noch eine Reihe von Spesen, ungeachtet leicht
möglicher, unvorherzusehender Ausgaben. Alle diese Urnsu1nde
Jassen es wünschenswert erscheinen, daß der Bauunternehmer
in gewissem Umfange über eigenes Vermögen \rerfügt. Ist das
der Fall so wird das Haus auf vorteilhafte Weise errichtet
werden 'können, Grundbesitzer und Bau.herste!!ungsgläubiger
werden zu ihrem Rechte kommen. Besitzt dagegen der Bau
unternehmer die ausreichenden Mitteln nicht, so ist er 
- wie
jedermann, der einen über seine wirtschaftlichen J\räfte hinaus
gehenden Kredit in Anspruch nimmt -- in einer durchaus un
günstigeren Lage. Es muß zugegeben werden, daß gerade in
der Baubranche vielfach Leute als Untemehmer auftraten, die
ihrer Vermögcnslage nach und auch sonst zu solcher Stellung
nichts weniger als geeignet erschienen. Nach den Materialien
zum Entwurf des Bauhandwerl<erschutzgesetzes ergab sich in
solchen fällen folgender VcrJauf der Dinge:

(fort
ctzung Seite 231.)
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Entwurf zu einem

Bank= und Wohngebäude.
Architekt Tb. K nie p in Eydtkuhnen.

(Abbildungen Seite 230, 232 u. 233,
sowie eine Bildbeilage.)

D er Entwurf ist beim Wettbewerb fürein Geschäfts- und Wohngebäude
des "Vorschuß-Vcrcins Tilsit ll entstanden.
Das zur Verfügung stehende Grundstück
ist etwa 28 m breit u. i. M. 45 m tief
und liegt zwischen zwei Straßen \ vergJ.
auch "Ostd. Bau.Ztg." 1 908 Nr. 96 und
1909 Nr. 7). Das Hauptgebänctc an
der vorderen Straße ist beiderseitig ein
gebaut und enthält im 12rdgeschoß die Geschäftsräume der
Bank. Die zugehörigen Räume für Safes, Archiv, I\offer
und Wertsachen sind im Keller untergebracht und durch
eine Treppe vom I,assenraum (Tresor) aus zugänglich.

Im 1. und 2. Obergeschoß sind je zwei Mietswohnungen
von 7 Lind 5 Zimmern nebst Küche und Zubehör vorgc
sehen, die an z\vei gesonderte Treppenhäuser angeschlos;en
sind. Das liaus besitzt also zwei Wohnungseingänge und
den besonderen Eingang zum Bankgeschäft.

Im Dachgcschoß sind zwei kleinere \Tllahnungen von
4 und 3 Zimmern nebst Küche usw.) ferner die Wohnung
für den Heizer) die Waschküche und zwei Mädchenkammern
untergebracht) we!ch letztere den kleineren Wohnungen der
helden Obergeschosse zugeteilt sind. Über dem Daehgeschoß
ist Bodenraum angenommen.
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HINTE'R>ANßICHT

Alle Wohnungen sind auch von der Wirtschafts treppe
erreichbar) die vo  dem Wirtschafts hofe aus zugänglich ist.
Letzterer hat Ausgang nach der hinteren Straße, an welcher
ein Pförtnerhaus mit Durchfahrt und mit Wohnung für den
Kassenhoten geplant ist. Der Rest des GrundstücKes erhält
Gartcnanlagen.

Für die äußere Erscheinung der Gebäude ist die Ver
wendung von Putz und teilweise von Muschelkalk ange
nommen; die Dächer sind mit naturroten Biberschwänzen
zu decken.

Die Kosten sind veranschlagt:
für das Hauptgebäude 9773 cbm zu 20 AI

n Pförtnerhäuschen
. 195460 .11

4540 "
-

zusammen 200000 (-,jt

[] I



werker insofern als der nicht valutierte .TeH der. Geldhypoth<;::k
zur Eigentümerhypothek und damit.... deni Zugriffe der alten
oder sonstigen Gläubiger des Eigentümers frei zugänglich wmde,
ferner verdient festgcstcJJt zu werden, daß ein verstä diget
ßausteIlenvcrkäufer, Baugeldgeber usw. kein lnteresse an un
nötigen kostspieJigen Zwangsversteigerungen haben konnte, bei
denen oftdcvasticrte, meist schlechtgebaute,jedenfaHs bedeutende
Neukostcn verursachende GrundstÜcke zurückerworben zu wer,
den pflegten. Immerhin besteht Übereinstimmung a!lenthalben
darüber, daß es  roße Mißstände im Baugewerbe gab, und daß
insbesondere die Bauhandwerker*) darunter zu Jeiden hatten.

Die einzige Schutzvorschrift, die unser Recht bisher ent,
hielt, war der sogenannte Werkmeisterparagraph,   648 BGß.,
wcIcher lautet:

Der Unternehmer eines Bauwerks oder ebes einzeJnen
Teiles eines Bauwerks kann für seine forderungen aus dem
Vertrage die Einräurnung einer Sicherungshypctbek an dem
Baugrundsiücke des Bestellers verlangen. Ist das Werk.
noch nicht vollendet, so kann er die Einräumung der
Sicherungshypothek für einen der geleistete"1 Arbeit ent,
sprechenden Teil der Vergütung und für die in der Ver
gütung nicht inbegriffenen Auslagen ver!angen.

Nach dieser Vorschrift hat bei richtiger Aus1egung
jeder, der etwas zu der Errichtung eines Gebäudes geleistet
hat, infolge eines unmIttelbar mit dem Eigentümer des
Gebäudes geschlossenen Werkvertrags das Recht, eine Sicher'
ungsllypothek eintragen zu lassen. Diese Vorschrift bedeutet
aber keinen ausreichenden Schutz. Ganz abgesehen von der
Notwendigkeit eines. unmittelbaren Vertrages mit dem Eigen-.
tLJmer wird diese Sicherungshypothek fast immer erst so spät
zur Eintragung gelangen können, daß sie keine Aussicht auf
Befriedigung aus dem Grundstücke mehr bieten kann, und viel.
fach \-verden auch die Koslen ihrer Eintragung im Verhältnis
zum Betrage der Werkforderung zu hoch sein.

Diese ungünstige Lage hat die Bauhandwerker jedoch
nicht abgehalten, sich immer wieder auf Lieferung für auch
nicht als absolut solide bekannte Bauunternehmer einzu
lassen, und sie haben auch nur in ganz seltenen fällen im
Wege der Selbsthilfe Schutz zu erreichen gesucht. Das mag
sie auf den ersten Blick als unklug und die Verluste als
nicht unverdient erscheinen Jassen. Aber es darf nicht
vergessen werden, daß bei der wachsenden I\onkurrenz jede
GeschäftsmögJichl{cit ergriffen zu werden pflegt, daß ferner
aber das spekulative Moment eine große Rolle spielt. Un
zweifelhaft wurde ja auch bisher ein Tei! der Bauarbeiten  vor
allem die Arbeit fÜr den Rohbau j stets bezahlt; ia, \venn die
ßauspekulation glÜcklich <U1sging - was doch auch vorkam 
l\Onnte jeder Z1\ seinem Gelde kommen. Die Handwcrker
spekulierten also mit, indem sie sich zug!eich dtlrch hohe
Preise eine Risikoprämie ausbedangen; erlitten sie bei einem
Bau Verluste, so hofften sie darauf, bei anderen Bauten für
ihre Person besscr abzuschneiden. Zu dieser Beteiligung am
wirtschaftlichen Bauschwindel fügtcn sie dann zuweHen noch
deu technischen, indem sie lInZliverlässige und unsolide Arbeit
lieferten, häufig genug auch noch unpÜnktl!ch waren, ein Ver
fahren, das natürlich den Bauwert verringerte tI11d die 3e
Ieihung des Hauses beeinträchtigte. Es kann keinem Zweifel
unterliegen, das insoweit ungesunde Zustände vorbanden
\-"aren,

Diesen Übelständen wi11 das neue Gesetz außer durch
Einführung einer Buchffihrungspflicht und durch Strafvor
schriften gegen die Vernachlässigung dieser Pflicht und gegen
die bestimmungswidrige Verwendmlg: von ßauge!dern durch
folgende ziviJrechtliche Mitte! Ztt Leibe gehen: Erstens durch
Feststellung des Baustel1emvertes einerseits und der ßaufor
derung anderseits, sod(l.nn durch die sogenannte Differenz,
kaution, ferner durch Eintragung des sogenannten BaU\'ermerkes
und durch Beschränkung des Vorranges der Baugeldhypothek
Diese Maßreaeln finden eine Einschränkung durch drei Kautelen;
nämJich erstens durch ihre AnwendL!Ilg nur für d n fa1l des
Bedürfnisses, der nach Anhörung der Gemeinde lind der Ver
tretungen von Hande!, t-Iandwerk lind Arbeiterschaft auf dem
Wege Jandesherrlicher Verordnung festzulegen ist, zweitens
durch die Beschränkung auf Neu- und :Ersatzbauten, d. h.
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"Der Besitzer einer Baustelle, welcher diese mit tun

lichst hohem Gewinn verwerten will, baut nicht selbst, son
dern sucht einen Bauunternehmer, dem er zum Zwecke der
Bebauung das Grundstück zu einern hohen Preise verkauft.
Darauf, daß dieser Bauunternehmer zahlungsunfähig Ist,
wird von dem Verkäufer kein Gewicht gelegt; im Gegenteil
werden unsoHde EJemente bevorzugt, weil diese geneigt
sind, weit über den wahren Wert hinausgehende Preise zu
bewi!1ligen. Der Kaufpreis wird hypothekarisch eingetragen j
aunerdem wird ein BaugeJdvertrag abgeschlossen, durch
welchen der Baugeldgeber sich verpflichtet, nach Maßgabe
des fortschreitens des Baues bestimmte Beträae zu zahlen
deren Rückzahlung durch eine vor Beginn des;:" Ba es einge:
tragene Hypothek sichergestellt wird. Die Bedingungcn des
Vertrags sind sehr ungünstig für den Bauunternehmer und
derart, daß der Bauge!dgeber mit Leichtigkeit es zu einer
Zwangsversteigerung des Grundstücks bringen kann. Bau'
geldgeber ist entweder der Verkäufer selbst oder ein Dritter,
häufig ein Bankinstitut ; im letzteren Falle wird meist dem
BaugeJddarlehn in gewissem Umfange das Vorrecht vor dem
eingetragenen Kaufgeld eingeräumt, mindestens insoweit, als
das KaufgeJd den wahren Wert der Baustelle übersteigt.
Ein Teil des Baugeldes wird in allen fällen zur Bezahlung
der Bauhandwerker, Arbeiter und Lieferanten verwendet,
damit das Bauen i11 Gang kommt. Im übrigen kommt es
auf die Person des Bauunternehmers an. Ist er gewissenlos,
so verwendet er den Rest des Baugeldes zur BezahJuI1g an,
derer SchuJden (z. B. solcher, die von früheren Bauten her'
rühren) und zur Bestreitung eines seine VerhältnIsse über
steigenden Aufwandes. Alsdann ist der Zusammenbruch
nach kurzer Zeit unvermeidlich und das Gebäude welches
viel1eicht im Rohbau fertig gew rden ist, fällt in der Zwangs
versteigerung an dcn Baugeldgeber oder den Verkäufer,
währcnd die Bauhandwerker und Bauarbeiter bei der Ver'
teilung des durch die eingetragenen Hypotheken voll in An,
spruch genommenen Erlöses leer ausgehen. Aber auch dann,
wenn der Bauunternehmer nicht darauf ausgeht, auf l\osten
der Arbeiter und Handwerker zu leben, kommt es leicht zur
Zwangsversteigerung, weil das Baugeld nicht zur vo!Jständigen
Deckung der Baukosten ausreicht  vielmehr in der Regel nur
zu zwei Dritteln des Bcttags der Baukosten gegeben \drd. Auch
der soJidc Bauunternehmer muß, wenn er nicht kapitalkräftig
ist, eine Jängere Kreditierung eines Teiles der den Bau
handwerkern zu zahlenden Vergütung in Anspruch nehmen.
Gelingt es ihm, das Haus fertig zu ste1len und bald günstig
zu vermieten oder zu verkaufe!1, so komr'len aBe Beteiligten
zu ihrem Gelde. Häufig v,drd ihm aber die Vollendung oder
die günstige Vcrwertung dcs Hauses uIImög:Iich, sei es in
folge ungünstiger Konjunkturen, sei es fnfolge Drängens seiner
Hypothekengläubiger lind schikanöser .i\usnutzung der ihm
nachteiligen Bestimmungen des Baugeldvertrags ; dann ist
das Ergebnis im wesentlichem das gleiche, wie bei dem
unredlichen Bauunternehmer: die Bauhandwerker fallen in
der Zwangsversteigerung aus."

Diese amtliche Darstellung verdient insofern eine Er.
gänzun , als hervorgehoben werden Imnn, daß die Mehrzahl
der Baugddgeber durchaus solider Natur ist; ihnen liegt daran,
eine sichere und dabei gut verzinsliche Anlage zu gewinnen,
sie können daher niemals den voJ!en Wert, den das Grund,
stÜc]( nach der Fertigstellung hIlben wird, darleihen und dem
gemäß während des Baues nie so hohe RatenzahlungenleisteIl,
als der volle Wert später ausmachen wird. Versicherungs'
gesellschaften und Hypothekenbanken, die hauptsächlich bei
der definitiven Beleihung und der damit erfolgenden RÜck
zahlung der Baugelder in Betracht kommeil, dürfen über
60 v. li. des Wertes. nicbt .hinausgehen; sie müssen die erste
Hypothekenstelle erstreben; aeshalb werden die soliden Bau'
geldgeber sich soweit möglich ebenfalls innerhalb dieses Rah
lTIens halten. Im falle der Vorrangseinräumung sichert sich
der Baustellenhypothekar meist eine Vormerlmng bei der vor
tretenden Baugeldhypothek auf Löschung des etwa nicht zur
Zahlung, sogenantlte Valuticrung, geiangenden Teiles des Bau
gelddar1ehns, um sich im Falle der Zwangsversteigcfung des
Grundstücks den unmittelbaren Anschluß an die aus wirklichen
Zahlungen herrührende Hypothek zu verschaffen.

Hatte sich der Bauplatzverkäufer diesen Anschluß nicht
ausbedungen, so verschlechtert dies die Lage der Bauhand

*) Unter dieser Bezeichnung sollen auch die Bauarbeiter lind
Baulieferanten verstanden sein.

(fortse!zlH1g S ite 2%.)
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unter Ausschluß der Umbauten, endlich durch ihre Nichtan
wendung für den fall, daß der Bauunternehmer ein Drittel der
mutmaßlichen Baukosten hinterlegt.

Die Festste!!ung des Baustellenwertes erfolgt, um diesem
Werte sofort die hypothekarische Sicherung der Bauforderung
folgen zu lassen. Das Gesetz geht von dem Gedanken aus,
daß der den Baustel!enwert iibersteigende Bodenpreis ein Spe,
kulatiollsgewinn sei, den der Verl{äufer nur dann einstreichen
solle, wenn die Speku1ati011 gelingt, indem das bebaute Grund
stück später ausreichend teuer verkauft wird. - Schon hjer
tritt eine große praktische SchwierigJ(eit auf, detll1 wenn das
Grundstück unterschätzt wird, so schädigt man den Bauunter,
nehmer, wird es überschätzt, dic Bauhandwerker; mag man
den Bauschöffenä111tern, denen die wenig dankbare Aufgabe
der Wertfeststellung zufä11t, noch so viel Vertrauen entgegen
bringen können, der Baustellenwert ist eine imaginäre, schwan
kende Größe; solange sie unbekannt ist vermag gerade ein
so!ider Kl1ufer nicht zu beurteile!!, ob er überhaupt bauen
kann. Deshalb wird häufig der Bauplatzverkäufer bereits die
Bauerlaubnis nachsuchen, um den Wert feststellen zu lassen.
Bei der Feststellung der den Baustel!enwert deckenden Be
lastung kommen nach dem Gesetze außer öffentlichen Lasten
und nicht ab!ösbaren Ge!drenten die Grundstückspfandrechte
mit Kapitalbetrag und zweijährigen Zinsen in Ansatz j da letz
tere etwa 10 v. H. der I\apitalforderung ausmachen, ist ein
gefahrloser Baustellenhandel nur möglich, wenn die Baustene
zu 90 v. H. ihres Wertes oder mit 10 v. H. Anzahlung ver
kauft werden kann.

Ist der ßauste!!enpreis höher als der festgestelIte Wert,
so muß der Käufer den übersteigenden Preis entweder hinter
legen, Differenzkaution, oder der entsprechende Teil der Bau
platzhypothek muß an die letzte Stclle treten. Daß die Hinter
legung in nennenswertem Umfange praktisch werden könnte,
nahmen die Gesetzgeber selbst nicht an; daß der Verkäufer
mit dem Kaufgeldrest an die letzte Stelle zu treten geneigt
ist, tr ifft noch weniger zu, denn im fane einer Zwangsvol!,
streckung hätte er ka.um Aussicht, dafür Deckung zu erhalten.

Die Wahrung des Ranges der Bauhandwerkerforderungen
unmittelbar hinter dem Baustellenwert geschieht durch Ein'
tragung des sogenannten Bauvermerks in das Grundbuch vor
Beginn des Baues. Ohne ihn darf die Bauerlaubnis nicht er
teilt werden. Er trägt den Charakter einer \iormerkung im
Sinne des   883 B. G.-B, d. h. einer vorlä1.Jfigen Fintr<lgung,
durch welche eine endgÜltige Eintragung der Bauforderungen
vorbereitet und zugleich gegen Beeinträchtigung ihrer Wirk
samkeit durch irgendwelche vor der endgültigen Eintragut1f!
noch eintretende Umstände gesichert werden so] 1. Keine
spätere Rechtshandlung, sei es des Eigentümers, eines Real
gläubigers oder sonstigen Dritten kann die grundbuchmässige
Verwirklichung der durch Bauvermerk gesicherten Bauforde.
rungen mehr gefährden, sOl1dern ist insoweit unwirksam, als
sie die vom Bauvermerk gedeckten, (später beim Bauschöffen
amte anzumeldenden) Forderungen vereiteln oder beeinträch
tigen wÜrde. Dies gilt vor allem auch in bezug auf solche
VerfüR:ungen j die im Zvv'angsvollstreckungsverfahren, durch
Arrestvol!ziehung, oder von seiten des Konkursverwalters vor.
genommen werden. Namentlich aber wird dm eh den Bau
vermerk der Rang der Bauforderllngen unmittelbar hinter dem
Baustel!enwert festgelegt. Diese Rangfestlegutlg bedeutet eine
DurchbrecJ1ung des Grundsatzes, daß dem Pfandgläubiger fi.1r
seine forderung das Pfandobjekt ungeschmälert als Sicherheit
zu dienen habe. Jeder, der auf ein noch nicht bebautes Grund
stück eine Hypothek geben will, muss nun von Anfang an dal11it
rechnen, daß seine Sicherheit mit dem Augenblicke ernstlich
bedroht v,.ird, als die Bebauung des Grundstücks vor sich
gehen soll. In welchem Grade die Sicherheit gefährdet wird,
hängt von der notwendig werdenden feststellung des Bau.
ste!!enwertes ab. Wer wird noch eine Hypothel\ auf tm
bebautes land geben wollen? Ihre Rechtfertigl ng findet
die Massrege! in der Erwägung, daß der den objektiven Bau
ste1lcnwert übersteigende Hauswert erst durch die Leistungen
der l:3augläubiger erzeugt wird, und daß die Werterhöhung des
Pfandobjektes, die nach unserm Recht gemäß Jahrhunderte
alter Tradition und der wirtschaftlichen Notwendigkeit ent,
sprechend durch je!le Leistungen herbeigeführt wird, auch den
Forderungen jener ßaugl ubiger zugute kommen soll. Dieser
Grundgedanke ist an sich gut und hat dem Gesetze allseitige

Sympathien verschafft, aber möglicherweise wird die Praxis des
lebens alle guten Absichten des Gesetzgebers zuschanden
machen. Die ungesunden Verhältnisse - wie sie oben ge
schi1dert - rührten weniger aus der Gestaltung unserer Rechts
formen als aus den wirtschaftJichen Machtverhältnissen her. Im
übr;gen ist es durchaus nicht immer richtig, daß durch die Be.
bauung der Wert des Grundstückes den Kosten entsprechend
vermehrt wird: Ist das Haus mit luxuseinrichtungen versehen,
ist der Grundriß unzweckmäßig oder ungeschickt ausgestaltet,
die fassade zu prächtig, sind die Arbeiten zu teuer gewesen,
so ist keinesfalls eine den Bauforderungen entsprechende Wert,
erhöhung eingetreten; ist viclleicht gar ein Zweckbau errichtet
worden, der nur schwer anderweit wieder verwendbar ist oder
der gar wegen Fortfall des Zweckes wieder entfernt werden
muß, so kann unter Umständen sogar von einer Wertminderung
gesprochen werden. Aber selbst wenn man von alJedem
absieht; die neueIl Formvorschriften zivilrechtJicher Art werden
umgangen werden, solange die jetzige wirtschaftliche Macht
verteilung im Baugewerbe bestehen bleibt. Das Gesetz denkt
sich die Reihenfolge der Hypotheken in Zukunft, wie folgt:
Zuerst steht die ßauplatzhypothek in Höhe des festgeste!lten
Baustellenwertes, dann folgt die Bauhypothek, eine Sicherungs p
hypothek in Höhe der geschuldeten Bauforderungen , dahinter
erst folgen die Übrigen Hypotheken, unter ihnen als wichtigste
die Baugc1dhypothek; dieser so1/ insoweit der Vorrang vor der
Bauhypothek gebühren, als nach dem Beginne des Baues mit
dem Baugdde Baufordefl.]ngen bezahlt worden sind. Auch
dieser Bestimmung liegt ein gesunder Gedanke zugrunde: die
bestimmunggemäße Verwendung der Baugelder zu sichern; sie
soll verwirklicht werden durch die Schaffung des Instituts des
Treuhänders, eines auf Antrag vom Amtsgericht nach Anl1örufig
der Handwerkskammer*) ernannnten Bausachverständigen, dem
die bestimmunggemäße Verwendung nachzuweisen und von
dem sie zu beschernigen sein wird. Nur Zahlungen, die durch
seine Vermittelung geschehen, können den Vorrang erlangen,
sofern die Eintragung erfolgt. Diese kann nUr erfolgen,
wenn die an der Hypothek beteiligten Gläubiger es bewilligen.
Wer diese aber sind, das ergibt sich während des Baues noch
nicht immer vollständig, vielleicht erst im Instanzverfahren, im
besten fa Be nach den Verhal1dlungen unter Beteiligung des
Bausehöffenamtes. - I\ommt es zur Versteigerung, so
rangiert theoretisch zuerst die Baustellenhypothel( in Höhe dcs
sogenannten objektiven Wertes, sodann derjenige Teil der
Baugeldhypothek , der durch nachgewiesene Tilgung von
Bauforderungen und Eintragung den Vorrang erlangte, drittens
die Bauhypothek in Höhe der noch nicht gezahlten Bau
forderungen, viertens die valutierte Baugeldhypothek, soweit
der Vorrang nicht erlangt wurde und fünftens die Differenz
kaution. Da die Hypothekenhanl\en - wie erwähnt - für
ihre Hypotl1eken den ersten Rang erstreben, so müßten sie
sich jetzt mit eincr ersten Hypothek in Höhe des Baustellen
wertes zuzüglich der Ba1.lgeldhypothek in t Iöhe des durch
Tilgung von Bauforderungen erzielten Vorranges begnügen
und dahinter die unbefriedigten Baugläubiger und den nicht
bevorrechtigten Rest der ßaugeldhypothek lassen.

Von vornherein weiß auch der BaugeJdgeber nicht, welche
Belastung der ßauvermerk im konkreten faHe bedeutet, wie
vie!e unbezahlte Bauforderu-ngen zur Anmeldung gelangen und
wievie!e Anmeldungen davon schließlich nach Erledigung aller
Bedenl\Cn, Verhandlungen und eventueJ1 Rechtsstreitigkeiten
wirksam bleiben werden. Um sicher zu gehen, muß er sich
ausbedingen, daß die Baugeldraten nur auf Anweisung des
Treuhänders zahlbar werden. und außerdem jedesmal die Be
scheinigung desse1ben Treuhänders über die Bestimmungs,
gemäße Verwendung der Rate verlangen, denn nur in diesem
fal!e sichert er sich den Vorrang. Dies muß bei jeder einzelnen
Ratenzahlung geschehen, weil auch in jedem Stadium des
Baues die gerichtliche Beschlagnahme erfo1gen kann. Die hier,
durch entstehenden I\osten müßte an sich zunächst der Bau
geldgeber erlegen; er könnte es auch ohne weiteres, wenn
ihm die Möglichkeit gegeben w!ire, sie auf den Bauunter
nehmer abzuwälzen, denn der DarJehnszins reicht nicht aus,
um derartige Sptsen aus der eigenen Tasche zu decken, Bis,
her kOlmte die Abwälzung der Spesen usw. leicht durch Ver
rechnung auf die Darlehnssumme geschehen, und zwar waren

*) Leider nicht auch der Handelskammer.
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die regelmäßigen Abzüge oft nicht klein; jetzt treten die Kosten
für die HerbeiWhrung des VOrLdoges noch zum bisherigen Auf
wande an Provision und einem Teile der Zinsen. Meist wird
sich der Baugeldgeber nicht mit einem Zinssatze von 5 v. r-I.
zufrieden geben können, insbesondere wenn die aJlgemeinen
Geldmarktverhältnisse ungünstig liegen und der Lombardzinsfuß
der Reichsbank, der maßgebend sein wird, auf 7, 8 vic1leicht
gar 9 v. ri. in die tIöhe schnellt. Dazu kommen die Ab
schlußprovision, die bei einer Versteifung des Geldmarktes bis
zu 2 v. H. hinauf zu gehen pflegt, die Taxkosten und so fort.
Weil jetzt aber nur das an Baugläubiger gezahlte Baugeld in
der Zwangsvollstreckung Vorrang und damit Aussicht auf Wieder,
einbringung hat, im übrigen aber die Baugeldhypothek vor,
aussichtlieh ausfallen dürfte, so würde der ßaugeldgeber keine
Aussicht haben, alle erwähnten Beträge und Spesen zurück
zu erhalten; er muß also darauf dringen, bei Eintragung des
Bauvermerks eine den Gebühren, Unkosten usw. entsprechende
Barsumme vom Unternehmer im Voraus zu erhalten. Diese
Barsumme wird der Bauunternehmer von jetzt an außer der
Anzahlung und den Kaufkosten einschIießlfch Umsatzsteuer
bereit halten müssen. Das Gesetz bringt die ungünstigste
Stellung fÜr den Baustellenhypothel<ar, der die Priorität hat be,
wi1ligen müssen; da er den ersten Platz abgetreten hat, und
ihm Baugeldvorrang und Bauhypothek außerdem noch vor,
gehen, so hat er die ziemliche GewiJSheit, in der Zwangsvoll
streckung auszufallen. Der Gesetzgeber sieht darin nichts
Schlimmes, er meint, der Baup1atzverkäufer brauche nur mit
beizutragen, die .richti e Verwendung der ßaugelder herbeizu
führen, um auch hinter der Bauhypothek noch gesichert zu
sein; aber das Gesetz gibt ihm tatsächlich keine Iiandhabe J
darauf hinzuwirken, und auf der andern Seite würde ihn das
auch nicht vor Schaden schützen. Ganz abgesehen von
strittigen Posten sowie davon, daß trotz aBseitiger guter Ab
sicht auch dem Treuhänder und den Bauschöffenämtern Irr
tümer unterlaufen können J besteht selbst bei vollständig
richtiger Verwendung des Baugeldes keine Garantie dafür,
daß nicht noch unbezahlte Baugläubiger vorhanden sind; es
kann mehr zum Bau gebraucht werden, als BaugeJddarlehn
vorgesehen war, es könnnen Fehler und Verschwendung
beim Bau stattgefunden habel1- Gegen zu hohe Preisforde
rungen der Bauhandwerker wf11 das Gesetz zwar die an
deren Bauinteressenten schützen, indem es bestimmt, daß
faBs bei der Vereinbarung einer Vergütung die übHche Vergii
tung offenbar in erheblichem Maße überschritten wird, jeder
Beteiligte verlangen könne, daß die Forderung als Bauforderung
nUr in Höhe des Betrages berücl<sichtigt werde, welcher dem
üblichen Preise entspreche; ob die Feststellungen der Bau
schöffeniimter langwierige Prozesse hierbei hintanzuhalten in
der Lage sein werden, wird die Erfahrung lehren. AJle diese
Umstände werden den Baustel1enverkäufer auf einen anderen
Ausweg hindrängen, auf dem er sich nicht genötigt sieht, der
Baugeldhypothek den Vorrang einzuräumen. Die wahrschein
liche Lösung wird sein, daß er nicht zurÜcktritt, d;:iß der Bau.
geldgebcr sich durch BeIllühung des Treuhänders die bestim
mungsgemäße Verwendung der Baugelder und damit die zweite
Hypothekenstelle sichert, während der Baustellenhypothekar ihn
auf andere Weise schadlos zu halten hat. Dies geschieht
viel1eicht durch Verpfändung der ersten (Baustel!en),Hypothelc
Häufig \.vird der Fall sein, daß der Bauplatzverl{äufer gleich
zeitig der Baugeldgeber ist, der sich wieder bei seiner Bank
rücl<gedeckt hat, die in den meisten fäHen wiederum schon
die Platzhypothek, höchstens zum Einkaufspreise bevorschußt, im
Besitz haben wird. Kommt es zur Versteigerung, und dieser Fall
kann selbst ohne böse Absicht der HypothekengWubiger aus
den verschiedensten Gründen eintreten, sei es, daß der Bau
unternehmer falliert, daß irgend ein Bauglaubiger plötzlich vor
geht, oder daß eine Konjukturveränderung, ein Streik usw. un
erwartet eintritt, so rangieren die nicht bezahlten Bauforderun
gen tatsächlich wie bisher an letzter Stelle; im schlimmsten
falle braucht der BaustelJeng1äubiger, der wegen der Vcrpfän.
dung der ersten Hypothel< den BaugeldgJäubiger für dessen
Ausfall schadlos halten muß, lediglich den zu seiner und des
Baugeldgebers Befriedigung ausreichenden Betrag auszubieten
und das Grundstück eventuell in der Versteigerung zu er,
stehen. Daß ein anderer das Grundstiick ersteht, ist kaum
anzunehmen besonders wenn der Bau noch nicht vollendet
ist, denn fOr ein unvollendetes Haus zahlt erfahrungsgemäß

niemand den vollen Wert der Baustel!e zuzüglich des Baues,;
die Bauhandwerker fnsonderheit sind meist nicht in der Lage,
das Grundstück zu erstehen, und sollte sich einmaldies;er
seltene faH ereignen, so müßten sie den Bau gemeinschaftlich
fertig bauen und verwalten. Es ist klar, daß auf diese Weis
auch das Ziel, dem Bauschwindel entgegenzuwirken, '',lieder
in die ferne gerückt wird: da während des Baues stets weniger
Baugeld gezahlt ist als Bauwert bereits existiel i, da die 5-au
geJdverträgc der vorsichtigen Baugeldgeber ge\vohnheitsmäßig
eine fülle von K!auseln enthalten, die eine-Zwangsversteigerul1g
fast jederzeit ermöglichen, so können durch Zusammenarbeiter.
von Baugeldgeber und BauplatzverkJufer die Bauhandwerker
geschädigt werden wie bisher; der Bauge1dgeber braucht nUr
das Haus noch während der errichtung zur Versteigerung zu
zu bringen, in ihr zu ersteh eil und die Rechte aus dem 1\1eist
gebot an den ersten Hypothekar abzutreten, der ihn wieder zur
Ablösung des Pfandrechts an der ersten Uypothek ffir etwaige
Verluste entschädigt, und auf diese Weise das wertvoJler ge
wordene Grundstück bei mäßigem I\ufwande wiedE'r zurück er.
wirbt, ungeachtet des falles, dag ßaugeldgeber und Platzver
käufer, d. 1. Besitzer der ersten Hypothek eine einzige Person
ist. Bei solcher Praxis wiire die Hauptwirkung der zivilrecht
lichen Sicherungsmaßregeln des Gesetzes am letzten Ende le
diglich die Verteuerung des Bauens durch die mit der Vor.
rangsicherung des richtIg verwendeten Baugeldes verknüpften
Manipulationen.

Das Gesetz gibt allerdings die Möglichkeit, diese er
schwerung zu vermeiden, nämlich für den bereits erwähnten
fall, daß der Bauunternehmer ein Drittel der mutmaßlichen
Baukosten hinterlegt. Es geht dabei von dem Gedanken aus,
daß man in diesem faHe einigermaßen sicher sein könne, daß
die Bauhandwerker zu ihrem Recht kommen werden. Dies
werden gut fundierte Bauunternehmer tun, bei denen auch bis.
her die Bauhandwerker kaum Schaden genommen haben dürf
ten. Es ist hier auch noch zu berücksichtigen, daß die RÜck
zahlung der geleisteten Sicherheit nach dem Gesetze frÜhestens
nach einem Monate zuzüglich zweier Wochen, nämlich nach
der Abnahme des fertigen Bau\',erks durch die Baupolizei er
folgen kann: der Hinterleger mul1 also entweder während
dieser Zeit einen Zil1sverlust in den Kauf nehmen, oder er
mLIß, da Wertpapiere nach dem Gtsetze stets nur zu neun
Zehnteln ihres Kurswertes als Hinterlegl1ng angenommen werden,
tatsäcJlJich 37 v. H. der gesamten Kosten des Baues hinterlegen.
Diesen Weg können in erster Reihe die Baubanken und Ter.
rain gesellschaften beschreiten, die dann in größerem Umfange
als früher den Bau in eigene Regie nehmen, infolgedessen
billig und solide bauen sowie auch ohne weiteres Ge!der von
den Hypothekenbanken <lufnehmen können, eine Wirkung, die
mit dem beabsichtigten Zwecke der Erhaltung des Mittelstandes
natürJich nichts ZLl tun hat. Schließlich werden womöglich auf dem
We e die sonst zu beachtenden Schutzvorschriften umgangen,
ind m den Bauplatzverkäufer oder ein besonders betciJigter
Lieferant gegen Eintragung einer Hypothek dem Unternehmer
das Drittel der Baukosten in bar leiht, dt:r dann die Ablösung
aus dem Baugelde herbeiführt. Dann ist den Bauhandwerkern
das eine Dritte! ihrer Fordcrungen zwar sicber, .tber die ande.
ren zwei Drittel?

Kann die Bedeutung der vorstehend näher erörterten Vor.
schriften des Gesetzes also nicht allzu hoch angeschlagen
werden, so verdienen die weiteren Bestimmungen vorwiegend
strafrechtJicher Natur um so größere Beachtung. Sie legen zu
nächst eine Buchführungspflicht für den Unternehmer fest,
halten ihn dadurch zur Kontrolle seiner eIgenen Tätigkeit und
zur sorgsamen Fillanzgebarung an, indem sie jedem, der die
Herstellung eines Neubaues übernimmt und entweder Bauge
\vcrbetreibender ist oder sich für den Neubau fremdes Bauge!d
ge\vährcn läßt, und zwar für jeden Neubau gessmdert, zur
führung eines sogenannten Baubuches zwingen. AhnIich wie
der fa!!ite Kaufmann als Gemeinschuldner im Konkurse werden
die zur führung eines Baubuches verpflichteten Personen, die
ihre Zahlungen eingestellt haben oder Über deren Vermögen
das [\onkursverfahren eröffnet ist, und deren Baugläubiger zur
zur Zeit der Zah!ungseinstelJung oder Konkurseröffnung be
nachteiligt sind, mit Gefängnis bis zu einem. Jahre oder mIt
Geldstrafe bis zu 3000 .it bestraft, wenl1 sie das Baubuch zu
frthren unterlassen oder es verhei:11licht, vernichtet od r so un
ordentlich geführt haben, daß es keine genügende Übersicht,



mittlere Drucldestigkeit von 84 bis 89 kg!qcm, die als Klinker
bezeichneten eine solche von 96 kgJqcm und die als Kloster
format bezeichneten eine Druckfestigkeit von 188 kg/qcm er.
geben. Das Maß von 188 kg/qcm entspricht etwa der Druck
festigkeit eines guten Hintermauerungssteines heutiger Erzeugung. 11. 

Der Sandstein als Baustoff. Der Sandstein findet bei
monumentalen Bauten, besonders in den Teilen ol11amentaler
AusgcsaItung vielfach Verwendung. Man hat in neuerer Zeit,
so in München an den neuen Teilen der Residenz, an Teilen
des altcn Rathauses und insbesondere an TeHen der erneuerten
Maximilians-ßrikke die Beobachtung gemacht, daß sich die
oberen Schichten dieses Bausteines schon nach einigen Jahr
zehnten zwischen den fingern leicht zerreiben Ia.ssen und her
vOrstehende Ornamententeile bei der geringsten Erschütterung
herabfa1llen. Dic Ursache dieser wenig angenehmen Erscheinung
wird darauf zurückgeführt, daß in unserer Zeit der vorwiegcn
den Kohlenheizung, hauptsächlich in größeren Städten, der bei
Regen und Nebel sich bildende schweflige Niederschlag der
Rauchmassen eine rasche Verwitterung verschiedener Sand
steine, namentlich der grünlichen, begünstigt. Trachit-Tuff
zeigt sich gegen solche Angriffe unempfängJich und bleibtwetterbeständig. 11.

VerIJands-. Vereins- nsw. Anuelegenbeiten.
Striegau. Sämtliche Steinbruch besitzer des K.reises

Striegau haben sich zum Zwecke der Wahrung gemeinschaft
licher Interessen zu einer "Vereinigung der Stcinbruchbesitzer
von Striegau und Umgegend G. m. b. H." zusammenge
schlossen.
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insbesondere über die Verwendung der zur Bestreitung der
Baukosten zugesicherten Mittel gewährt. Des weiteren verlangt
das Gesetz strikt die Verwendung der Baugelder für den Bau
unter strafrechtlichem Schutze: wer mit fremdem Gelde baut,
soU 1uch das Bauge!d zur Befriedigung der Handwerl(er, der
Bauarbeiter und der Lieferanten verwenden, es sei denn, daß
aus andern Mitteln Sicherheit geleistet wird. Eine Pfändung
oder Abtretung einer Baugeldforderung ist nur gestattet, soweit
die Verwendung des Baugeldes für den Bau dadurch nicht ver
eiteIt wird. Seine Vergütung für Leitung und Beaufsichtigung
des Baues darf der Bauunternehmer ehenfaJls nicht aus dem
Bauge!de bestreiten, sondern muß sie in seinem Unternehmer
gewinne mit abgegolten erblicken. Andere eigene Arbeiten und
Lieferungen für den Bau darf er nur zur Hälfte des angemes
senen Wertes vom tlaugelde bestreiten ;*) vorsätzliche Zuwider
handlung gegen diese Vorschriften zieht im faUe der Zah]ungs
einstellung oder des Konkurscs und bei gleichzeitiger Benach
teiligung von Baugläubigern Gefängnisstrafe von nicht unter
einem Monate, bei Annahme mildernder Umstände Gefä.ngnis
strafe oder Geldstrafe bis zu 3000 Jt nach sich. endlich
ist eine Geldstrafe bis zu 150 .At, im Nichtbeitreibungsfal1c
tIaftstrafe bis zu vier Wochen verwirkt, wenn nicht Qei Neu
bauten an sichtbarer Stelle ein Anschlag mit Namen und Wohn.
ort des Eigentümers oder des Unternehmers angebracht wird.

Man hat solchen Strafvorschriften gegenüber befürchtet,
daß sie bei gewissenlosen Unternehmern nutzlos wären,
denen die Bestrafung gleichgültig sei, wenn sie nur vorher
eine Zeit lang auf Kosten der Handwerker gut hätten
!eben können. Es ist aber zu berücksichtigen, daß selbst die
jenigen Baugeldgeber bezw. Terrainverkäufer, welche zu der
IHinderheit der unsoliden Elemente gehören, doch auch bis zu
einem gewissen Grade ihren geschäftlichen Ruf zu wahren
suchen müssen und sich deshalb mit einem bereits bestraften
Unternehmer nicht werden einlassen können, daß aber auf der
andern SeJte die Zahl der zu Unternehmern brauchbaren Per
sönlichkeiten beschränkt ist, weil eine Reihe von fachkennt
nissen und geschäftlichen fähigkeiten dazu utlcrläßlich ist.

Alles in allem soll nicht bestritten werden) daß das Ge
setz einen Fortschritt zugunsten der Bauforderungen bedeutet,
ob auch zugunsten des gesamten bisher an den Bauten be
teiligten Handwerkerstandes J das wird davon abhängen, ob er
es verstehen wird, durch Vorsicht, Klugheit und vor allem
durch ergänzende Selbsthilfe die Nachteile, die immer noch
möglich sind, zu vermindern. Der strafrechtliche Schutz wird
unzweifelhaft zum  Guten dienen, auch die Baugelder werden
für den Bau zur Verwendung gelangen; aber deswegen dürfen
sich die Bauhandwerker nicht in Sicherheit wiegen. Denn das
Bauge!d declÜ ihre forderungen nicht. Der Schutz des Bau
vermerks, eine rein juristische Maßregel kann, wie dargelegt,
durch andere juristische Maßrege1n illusorisch gemacht werden.
Dagegen wird nUr Vorsicht im Kreditieren und vor allem
genossenschaftlicher Zusamrnenschluß der Bauhandwerker
zum Ziele führen, um auf diesem Wege selbst die Mittel zur
ßarhinterlegung und überhaupt die wirtschaftliche Machtstellung
zur Erzwingung einer richtigen Befriedigung ih rer ehrlich ge
leisteten Arbeit zu erlangen.

Verschiedenes.
Fllr die Praxis.

Die Druckfestigkeit alter Ziegelsteine. Die Ber
liner Waisenhaus kirche und das Waisenhaus sind vor etwa
200 Jahren unter König Friedrich I aus den Steinen der sehr
alten Stadtmauer und des Stralauer Torturmes erbaut worden.
Im lahre 1907 wurden beide Bauwerke abgebrochen.

Um nun die festigkeit dieser alten Steine festzustellen,
wurden durch das I\önigl. Materialpriifungsamt an 4 verschie
denen Steinsorten des Abbruches, die als l\losterformat, weiße
Klinker, rote Hintermauerungssteine erster und zweiter Güte
bezeichnet wurden) Druckproben vorgenommen. Darnach haben
die als Hintermauerungssteine bezeichneten Proben eine

*). Diese Vorschrift wird bewirken, daß z. B. bei den Mauter
und ZImmerarbeIten, wo der Bauuntetnehmer nicht sein eigener
Meister zu sein pflegt, Strohmänner als Unternehmer vorgeschoben
werden.

Wettbewerb.
Herne i. W. Zur Erlangung von Entwürfen nebst Schau

bildern für die Gcstaitung des Marktplatzes und des an dem
selben zu errichtenden Rathauses, wird von dem Magistrat da
selbst unter den im Deutschen Reiche ansässigen deutschen
Architel(ten ein Skizzen-Wettbewerb (Vor konkurrenz) mit frist
bis zum 15. Juli 1909 ausgeschrieben. An Preisen sind aus
gesetzt: ein 1. Preis von 1200 dit, ein 2. Preis von 800 .At
lind zwei 3. Preise von je 500 .At. für den Ankauf weiterer
Entwürfe zum Preise von je 250 .At stehen 1000 .At zur Ver
fiigung. Das Preisrichteramt haben übernommen: Dr. Büren,
erster Bürgermeister in Herne, Stadtbaurat Lampe-Hernc , Archi
tekt Hoppe-Hernc, Baumeister Fuchs-Herne, Gabricl v. Seidl,
Prof. in Miinchen, Schulze-Naumburg, Prof. in Saaleck und
Reg.-Baumeister Moritz- Köln; als Stellvertreter: Dr. Sporleder ,
zweiter Bürgermeister in Herne, Stadtrat Dickhoff-Herne, Stadt
verordneter Schlenkhoff-Herne, Stadtverordneter Ohage-Herne,
Prof. Theodor Fischer-München, Beigeordneter, Landesbaurat
a. D. Rehorst.Köln, Kgl. Bauinspektor a. D. Thierbach-Bochum.
Die Bedingungen nebst Anlagen liegen im Stadtbauamte zu
Herne, Mont Cenisstr. 10, aus, sind auch von dort gegen Ein
sendung von 5 .At erhältlich, welcher Betrag bei Einsendung
eines Entwurfes wieder zurückerstattet wird.

Oldenburg. Zur Erlangung eines geeigneten Entwurfes
tür den Bau eines Geschäftsgebäudes flir die OJdenburgische
Spar- und Leihbank, wird unter den in Deutschland ansässigen
Architekten ein Ideen wettbewerb mit frist bis zum 31. Juli d J.
ausgeschrieben. An Preisen sind ausgesetzt: 5000, 3000 und
1000.At. Die Gesamtsumme von 9000 .At kann nach ein
stimmigem Beschluß des Preisgerichts auch anderweitig auf
nicht mehr wie vier Entwürfe verteilt werden. Außerdem be
hält sich die Bank das Recht vor, vier weitere Entwürfe zum
Preise von je 500 .At anzukaufen. Das Preisrichteramt haben
übernommen: Geh. Oberbaurat Professor Hofmann Darmstadt
Reg.-Baumeister WaJter-Berlin.Grunewald, Oberbau rat Freese
Oldenburg, Stadtbaurat Noak-Oldenburg, Ratsherr Propping,
Oldenburg und Bankdirektor jaspers-Oldenburg. Die Wett
bewerbsunterlagen können von der Oldenburgischen Spar- und
Leihbank gegen Einsendung von 3 Jt, welcher Betrag bei Ein
lieferung eines Entwurfes wieder zurückerstattet wird, bezogen
werden.

Tarif- nnd Streikliewegnngen.
Graudenz.' Der Streik im Baugewerbe ist durch eine

Einigung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern beendet.
Ein neuer Arbeitsvertrag, in welchem die Lohnsätze und Arbeits
zeit festgelegt wurden, hat bis zum 31. März 1910 Gültigkeit
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Entwurf zu einem
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